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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1953

Norm

EheG §49 A1d

Rechtssatz

Der vom Ehegatten erhobene Vorwurf eines blutschänderischen Verhältnisses der Ehefrau mit ihrem Vater ist ein

derart schwerwiegender, insbesondere, wenn er vor dritten Personen erhoben wird, daß er nur dann nicht als

Eheverfehlung zugerechnet werden könnte, wenn der Mann die Wahrheit seiner Behauptung wissen kann.
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